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Vergaberichtlinien fiir Hochschulen
nach § 8 der Hochschulwirtschaftsfuhrungsverordnung

Runderlass
des Ministeriums fur Kultur und Wissenschaft

Vom 9. Januar 2023

GemaB § 8 Absatz 2 der Hochschulwirtschaftsfihrungsverordnung vom 11. Juni 2007 (GV. NRW.
S. 246), die zuletzt durch Verordnung vom 30. Juni 2018 (GV. NRW. S. 392) geandert worden ist,
sind die Hochschulen gehalten, bei der Vergabe von Auftragen unterhalb der durch die Europai-

sche Union vorgegebenen Schwellenwerte die Vergabebestimmungen anzuwenden, die das Mi-
nisterium fir Kultur und Wissenschaft festlegt. Zur Ermoglichung eines moglichst flexiblen, aber

einheitlichen Handlungsrahmens fur die Vergabe von 6ffentlichen Auftragen werden die nachfol-
genden Richtlinien bekannt gegeben:
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1
Geltungsbereich

1.1

Diese Richtlinien gelten fir die in § 1 Absatz 2 des Hochschulgesetzes vom 16. September 2014
(GV. NRW. S. 547), in der jeweils geltenden Fassung, genannten Universitaten und Hochschulen
flr angewandte Wissenschaften.

1.2

Bei der Vergabe offentlicher Auftrage gelten die Regelungen des Teils 4 des Gesetzes gegen
Wettbewerbsbeschrankungen vom 26. Juni 2013 (BGBI. | S. 1750, 3245), in der jeweils geltenden
Fassung, und der Vergabeverordnung vom 12. April 2016 (BGBI. | S. 624), in der jeweils gelten-
den Fassung, sofern im Einzelfall deren vorab geschatzte Auftragswerte ohne Umsatzsteuer, im
Folgenden Auftragswerte, die EU-Schwellenwerte erreichen oder Ubersteigen.

1.3

Diese Richtlinien gelten ausschlieBlich bei 6ffentlichen Auftragen, deren Auftragswerte die EU-
Schwellenwerte nicht erreichen.

1.4

Die Universitaten und Hochschulen fir angewandte Wissenschaften kdnnen unter Beachtung
dieser Richtlinie eigene Regelungen festlegen.

2
Vergabe von Bauleistungen

2.1

Zur Vermeidung rechtlicher Risiken soll bei Auftragen Uiber Bauleistungen unterhalb der EU-
Schwellenwerte grundsatzlich der Teil A Abschnitt 1 der Vergabe- und Vertragsordnung fiir Bau-
leistungen vom 31. Januar 2019 (BAnz AT 19.02.2019 B2), in der jeweils geltenden Fassung, an-
gewendet werden. Die Regelungen der Nummern 4 und 5 bleiben davon unberiihrt.

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-Westfalen,
Friedrichstr. 62-80, 40217 Dusseldorf 2/7


https://recht.nrw.de/gvnrw/2014-s547

2.2

Bauleistungen bis zu einem Auftragswert von hochstens 15 000 Euro kénnen unter Berlicksichti-
gung der Haushaltsgrundsatze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit ohne die Durchfiihrung ei-
nes Vergabeverfahrens im Rahmen eines Direktauftrags beschafft werden.

2.3

Die Durchfuhrung einer Freihandigen Vergabe mit oder ohne Teilnahmewettbewerb kann ohne
weitere Einzelbegriindung bei der Vergabe von Auftragen lber Bauleistungen bis zu einem Ein-
zelauftragswert ohne Umsatzsteuer von hdchstens 75 000 Euro fur jedes Gewerk oder bis zu ei-
nem Gesamtauftragswert ohne Umsatzsteuer von hochstens 125 000 Euro erfolgen.

2.4

Die Durchfuhrung einer beschrankten Ausschreibung ohne Teilnahmewettbewerb kann ohne
weitere Einzelbegrindung bei der Vergabe von Auftrégen Uber Bauleistungen bis zu einem Ein-
zelauftragswert ohne Umsatzsteuer von hochstens 750 000 Euro fir jedes Gewerk oder bis zu
einem Gesamtauftragswert ohne Umsatzsteuer von hochstens 1250 000 Euro erfolgen.

3
Vergabe von Liefer- und Dienstleistungsauftragen

3.1

Zur Vermeidung rechtlicher Risiken soll bei Auftragen Uber Liefer- und Dienstleistungen unter-
halb der EU-Schwellenwerte grundsatzlich die Unterschwellenvergabeordnung vom 2. Februar
2017 (BAnz AT 07.02.2017 B1), in der jeweils geltenden Fassung, im Folgenden UVgO, und das
Vergabehandbuch fir die Vergabe von Liefer- und Dienstleistungsauftragen vom 11. Mai 2018
(MBI. NRW. S. 342), in der jeweils geltenden Fassung, angewendet werden. Die Regelungen der
Nummern 4 und 5 bleiben davon unberuhrt.

3.2

Fir den Bereich der Informationstechnik wird empfohlen, die von der Koordinierungs- und Bera-
tungsstelle der Bundesregierung fur Informationstechnik in der Bundesverwaltung entwickelten
Ergéanzenden Vertragsbedingungen fir die Beschaffung von Informationstechnik (https://
www.cio.bund.de/Web/DE/IT-Beschaffung/EVB-IT-und-BVB/evb-it_bvb_node.html), in der je-
weils geltenden Fassung, anzuwenden.
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3.3

Auftrage Uber Liefer- und Dienstleistungen bis zu einem Auftragswert von héchstens 15 000 Eu-
ro konnen unter Berlcksichtigung der Haushaltsgrundsatze der Wirtschaftlichkeit und Sparsam-
keit ohne die Durchfiihrung eines Vergabeverfahrens im Rahmen eines Direktauftrags beschafft
werden.

3.4

Die Durchfuhrung einer beschrankten Ausschreibung ohne Teilnahmewettbewerb oder einer
Verhandlungsvergabe mit oder ohne Teilnahmewettbewerb kann ohne weitere Einzelbegrin-
dung bei der Vergabe von Liefer- und Dienstleistungsauftragen bis zu einem Auftragswert von
hochstens 100 000 Euro erfolgen.

3.5

Auftrage Uber soziale und andere besondere Dienstleistungen im Sinne von § 130 Absatz 1 des
Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschrankungen, kénnen abweichend von § 49 UVgO bis zu ei-
nem Auftragswert von hochstens 250 000 Euro nicht nur in einer 6ffentlichen Ausschreibung
und beschrankten Ausschreibung mit Teilnahmewettbewerb, sondern auch in einer beschrank-
ten Ausschreibung ohne Teilnahmewettbewerb und in einer Verhandlungsvergabe mit und ohne
Teilnahmewettbewerb vergeben werden.

4
Vergabe von freiberuflichen Leistungen

4.1

Offentliche Auftrége (iber Leistungen, die im Rahmen einer freiberuflichen Leistung erbracht
oder im Wettbewerb mit freiberuflichen Leistungen angeboten werden, sind grundsatzlich im
Wettbewerb zu vergeben. Dabei ist so viel Wettbewerb zu schaffen, wie dies nach der Natur des
Geschafts oder nach den besonderen Umstanden maoglich ist, § 50 Satz 2 UVgO.

4.2

Dies bedeutet, dass unabhangig vom Vorliegen der Ausnahmetatbestande des § 8 Absatz 4
UVgO grundsatzlich die Vergabeart der Verhandlungsvergabe mit oder ohne Teilnahmewettbe-
werb zulassig ist. Kann die freiberufliche Leistung jedoch ausnahmsweise so eindeutig und er-
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schopfend beschrieben werden, dass auch ohne vorherige Verhandlungen tber die Merkmale
der zu erbringenden Leistung hinreichend vergleichbare Angebote erstellt werden kdnnen, oder
werden nur geringe oder keine Anforderungen an die geistig-schopferische oder kreative Um-
setzung beziehungsweise selbstandige Entwicklung einer Aufgabenldsung gestellt, ist diese
Leistung unter Berlcksichtigung der Wertgrenzen der Nummern 2 und 3 6ffentlich oder be-
schrankt auszuschreiben.

4.3

Zur Beschleunigung von Investitionen kann bis zu einem Auftragswert von hochstens 25 000 Eu-
ro ein Direktauftrag erfolgen.

4.3.1

Auftrage fir Architekten und Ingenieure kénnen bis zu einem Auftragswert von hochstens 150
000 Euro nach Verhandlung mit nur einem geeigneten Bewerber vergeben werden, wenn zuvor
eine Abfrage Uber die Eignung bei mindestens drei moglichen Bewerbern sowie eine Auswabhl
des Bewerbers, mit dem verhandelt werden soll, im Sinne des § 31 UVgO vorausgegangen ist.

4.3.2

Die fur die Auswahl maBgeblichen Erwagungen sind zu dokumentieren. Bei der Ermittlung des
Auftragswerts ist die ortsiibliche Verglitung zugrunde zu legen. Die Eignungskriterien sind bei
geeigneter Aufgabenstellung so zu wahlen, dass kleinere Bliroorganisationen und Berufsanfan-
ger sich beteiligen kénnen.

5
Durchfiihrung der Vergabearten

5.1

Es sind bei der beschrankten Ausschreibung ohne Teilnahmewettbewerb im Allgemeinen min-
destens funf Bewerber und bei der beschrankten Ausschreibung mit Teilnahmewettbewerb min-
destens drei Bewerber zur Angebotsabgabe aufzufordern.

5.2
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Bei einer Verhandlungsvergabe sind mehrere Bewerber, im Allgemeinen mindestens drei, zur
Angebotsabgabe aufzufordern. Verhandlungsvergaben kénnen bis zu einem Auftragswert von
25 000 Euro sowie in den Fallen des § 12 Absatz 3 UVgO per E-Mail abgewickelt werden. In die-
sen Fallen kommen § 7 Absatz 4 und die §§ 39, 40 Absatz 1 UVgO sowie die §§ 11a und 14 Ver-
gabe- und Vertragsordnung fir Bauleistungen nicht zur Anwendung.

5.3

Bei beschrankter Ausschreibung und Verhandlungsvergabe soll unter den Bewerbern maglichst
gewechselt werden.

5.4

Die Mdglichkeit einer beschrankten Ausschreibung oder einer Verhandlungsvergabe oberhalb
dieser Wertgrenzen entsprechend § 8 Absatz 3 und 4 UVgO sowie § 3a Absatz 2 und 3 Verga-
be- und Vertragsordnung fur Bauleistungen bleibt unberihrt.

5.5

Der Direktauftrag ist keine Verfahrensart und daher sind die Regelungen der UVgO nicht ein-
schlagig. Es kann somit auf allgemein zugangliche Angebote, zum Beispiel im Internet, unter An-
nahme der allgemeinen Geschaftsbedingungen des Lieferanten oder Dienstleistungserbringers
zuriickgegriffen werden. Bei der Bedarfsfeststellung und der Kaufentscheidung sind die haus-
haltsrechtlichen Bestimmungen zu berlicksichtigen. Zum Nachweis von Wirtschaftlichkeit und
Sparsamkeit des Direktauftrags besteht eine Mindestdokumentationspflicht, das heiBt, dass zu-
mindest die Preisanfrage beziehungsweise Preisermittlung im Rahmen einer sogenannten form-
losen Preisermittlung zu dokumentieren ist. Ist dies nicht moglich oder unzweckmaBig, ist die
Wirtschaftlichkeit der BeschaffungsmaBnahme in anderer Weise darzulegen. Der Auftraggeber
soll méglichst zwischen den beauftragten Unternehmen wechseln.

5.6

Auf die auch hier anwendbaren Ausnahmen von der Anwendbarkeit des Vergaberechts im des
Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschrankungen wird hingewiesen, § 1 Absatz 2 UVgO.

6
Beriicksichtigung von Werkstatten fliir Menschen mit Behinderung und von Inklusionsbetrie-
ben
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Der Gemeinsame Runderlass ,Berlicksichtigung von Werkstatten fir behinderte Menschen und
von Inklusionsbetrieben bei der Vergabe 6ffentlicher Auftrage” vom 29. Dezember 2017 (MBI.
NRW. 2018 S. 22), in der jeweils geltenden Fassung, wird bei der Vergabe offentlicher Au?ége
fir anwendbar erklart.

7
Korruptionsverhiitung

Bei offentlichen Auftragen sind die Vorschriften des Korruptionsbekampfungsgesetzes vom 16.
Dezember 2004 (GV. NRW. 2005 S. 8), in der jeweils geltenden Fassung, zu beachten. Zur Ver-
meidung von Manipulationen sind entsprechende organisatorische MaBnahmen zu treffen. Auf
den Runderlass ,Verhitung und Bekampfung von Korruption in der 6ffentlichen Verwaltung”
vom 20. August 2014 (MBI. NRW. S. 486), in der jeweils geltenden Fassung, wird besonders hin-
gewiesen. Zusatzlich gilt das ,Vieraugenprinzip” geman § 20 des Korruptionsbekampfungsge-
setzes ab einem Auftragswert von 500 Euro, das heiBt auch bei einem Direktauftrag. Das ,Vier-
augenprinzip” wird auf ein ,Sechsaugenprinzip” erweitert. Als Personen der 6ffentlichen Stelle
geman § 20 des Korruptionsbekampfungsgesetzes gelten Personen der Vergabestelle, der Be-
darfsstelle, des Haushalts beziehungsweise Finanzbereichs oder anderer Stellen.

8
Inkrafttreten, AuBerkrafttreten

Dieser Runderlass tritt am Tag nach der Verdffentlichung in Kraft und am 31. Dezember 2023 au-
Ber Kraft.

MBI. NRW. 2023 S. 22

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-Westfalen,
Friedrichstr. 62-80, 40217 Dusseldorf 717


https://recht.nrw.de/mblnrw/2018-s22
https://recht.nrw.de/gvnrw/2005-s8
https://recht.nrw.de/mblnrw/2014-s486
https://recht.nrw.de/mblnrw/2023-s22

	Ministerialblatt für das Land Nordrhein-Westfalen
	 Vergaberichtlinien für Hochschulen nach § 8 der Hochschulwirtschaftsführungsverordnung 


